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5. Der katastermäßige Bestand wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Dar
stellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die Liegenschafts
karte durch Digitalisierung des analogen Bestandes entstanden ist. 
Regressansprüche können nicht abgeleitet werden. 
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6. Die Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wird hiermit ausgefertigt. 
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Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Hohenmin 
Auftraggeber: Gemeinde Neddemin über Amt Neverin 
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